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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1975

Norm

ZPO §59

Rechtssatz

Es ist Aufgabe des Beklagten, die notwendigen Behauptungen dafür aufzustellen, daß (nunmehr) die Voraussetzungen

für die Berechtigung des Verlangens nach Leistung einer Prozeßkostensicherheit durch den Kläger gegeben sind.
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